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Allgemeine Chronik

Infrastruktur und Lebensraum

Raumplanung und Wohnungswesen

Raumplanung

Im Dezember letzten Jahres hatte der Ständerat - gegen den Willen des Bundesrates -
eine Motion von Zimmerli (svp, BE) (90.780) überwiesen, in welcher durch eine
Teilrevision des Raumplanungsrechts eine teilweise Öffnung von Landwirtschaftszonen
für landwirtschaftsfremde Bauten verlangt wurde. Im Mai kam der Bundesrat dem
Auftrag des Parlaments nach, indem er eine Expertenkommission unter der Leitung des
Obwaldner Baudirektors Durrer einsetzte. Das 18köpfige Gremium setzt sich aus
Fachleuten der Landwirtschaft, des Natur- und Heimatschutzes, der Raumplanung und
der Wirtschaft zusammen. 1

ANDERES
DATUM: 13.05.1992
DIRK STROHMANN

Eine vom Obwaldner Landammann Adalbert Durrer (cvp) präsidierte
Expertenkommission befasste sich mit der Umsetzung einer 1991 überwiesenen Motion
Zimmerli (svp, BE) (90.780), welche eine Lockerung des Raumplanungsgesetzes (RPG)
im Bereich Landwirtschaft und Landschaft fordert. Die Experten schlugen vor, dass in
der Landwirtschaftszone nicht mehr nur bodenabhängige Nutzungen möglich sein
sollen. Zugelassen wären künftig auch Bauten und Anlagen, die zur langfristigen
Erhaltung eines Landwirtschafts- oder Gartenbaubetriebs dienen. Darunter fallen auch
bodenunabhängige Betriebsteile wie die Intensivmast oder Hors-sol-Kulturen und
Anlagen für die Aufbereitung, die Lagerung und den Verkauf von betriebseigenen
Erzeugnissen. Mit einem erweiterten Ausnahmetatbestand im RPG sollen die Kantone
ausserdem die Kompetenz erhalten, Zweckänderungen von bestehenden Bauten
ausserhalb der Bauzone zuzulassen, wenn das dadurch erzielbare Einkommen zur
langfristigen Erhaltung des landwirtschaftlichen oder gartenbaulichen Betriebs
erforderlich ist. Nicht beanspruchte landwirtschaftliche Gebäude könnten als
Ferienwohnungen genutzt werden. Der vom Bundesrat in die Vernehmlassung
geschickte Kommissionsvorschlag stiess in Umweltkreisen, bei Parteien und der
Wirtschaft auf massive Kritik und wurde auch von einer Mehrheit der Kantone
abgelehnt. So würde gemäss vielen Kritikern die bisherige strikte Trennung von Bau-
und Nichtbaugebiet unterlaufen, und es drohe eine beschleunigte Zersiedelung. Auf
Opposition stiess vor allem auch die Zulassung bodenunabhängiger Agrar-
Industrie. So befürchtete das Gewerbe eine Privilegierung der Bauern, welche auf
billigstem Boden auf gewerbliche Tätigkeit umsteigen könnten. Nur die SVP und der
Schweizerische Bauernverband begrüssten die Vorlage vorbehaltlos. 2

ANDERES
DATUM: 08.12.1994
EVA MÜLLER

Kritisch bis ablehnend ist im Vernehmlassungsverfahren eine Teilrevision des
Raumplanungsgesetzes (RPG) aufgenommen worden, die eine Öffnung der
Landwirtschaftszonen für kommmerzielle und gewerbliche Zwecke zum Ziel hat. Eine
vom Obwaldner Landammann Adalbert Durrer (cvp) präsidierte Expertenkommission
hatte sich mit der Umsetzung dieses auf eine Motion Zimmerli (svp, BE)
zurückgehenden Anliegens befasst und sich für eine weitgehende Öffnung der
Landwirtschaftszone ausgesprochen. 17 Kantone, vier Parteien (SP, Grüne, LP, SD), alle
Umweltorganisationen, fast alle Gruppierungen aus dem Bereich Planung und
Bodenrecht sowie der Gemeindeverband lehnten die Vorlage ab; neun Kantone, die
bürgerlichen Bundesratsparteien und die grossen Wirtschaftsverbände formulierten
gewichtige Vorbehalte. Im Zentrum der Kritik standen dabei die Vorschläge, die
Bodenabhängigkeit landwirtschaftlicher und gartenbaulicher Nutzungen aufzuweichen
sowie die Agrarzone für gewerbliche Nutzungen zugänglich zu machen. Die Vorlage
verletze durch die Preisgabe der Bodenabhängigkeit oder durch die Zulassung
vollständiger Zweckänderungen bestehender landwirtschaftlicher Bauten zur
gewerblichen Nutzung den verfassungsmässig garantierten Grundsatz der Trennung
von Baugebiet und Nichtbaugebiet und würde zu Kollisionen mit dem bäuerlichen
Bodenrecht oder sogar zu dessen Aushöhlung führen. Konsensfähig erschien dagegen
der Vorschlag, nicht mehr benötigte landwirtschaftliche Bauten vermehrt für
Wohnzwecke nutzen zu dürfen. Der Bundesrat schickte die Vorlage zur Überarbeitung
zurück und legte Rahmenbedingungen fest. So sollten Bauten für bodenunabhängige
Produktion in der Landwirtschaftszone vor allem in Zusammenhang mit der
sogenannten „inneren Aufstockung“, d.h. der Sicherung eines landwirtschaftlichen

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 03.10.1995
EVA MÜLLER
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Betriebes durch Angliederung von Bauten zur bodenunabhängigen Produktion, zulässig
sein. Das Gebiet ausserhalb von Bauzonen sei gewerblichen Tätigkeiten jedoch nur in
sehr beschränktem Umfang zu öffnen. Die vermehrte Nutzung nicht mehr benötigter
landwirtschaftlicher Bauten solle grundsätzlich ermöglicht werden. 3

Ende Mai stellte der Bundesrat die Elemente der künftigen Raumordnungspolitik der
Schweiz vor. Er leitete dem Parlament eine Teilrevision des RPG zu, die auf eine
„kontrollierte“ Lockerung der Bau- und Nutzungsvorschriften in den
Landwirtschaftszonen abzielt und dafür sorgen soll, dass die Landwirtschaft künftig
besser auf die neuen Herausforderungen reagieren kann. Die Revisionsarbeiten gehen
auf eine Motion des Berner SVP-Ständerates Ulrich Zimmerli zurück. Die Teilrevision
schlägt Änderungen auf zwei Ebenen vor: Zum einen soll die Zonenkonformität für
Bauten und Anlagen in der multifunktionellen Landwirtschaftzone neu umschrieben
werden, zum anderen sollen Bauten, die infolge des Strukturwandels für den bisherigen
Zweck nicht mehr benötigt werden, unter strengen Voraussetzungen auch zu
landwirtschaftsfremden Zwecken umgenutzt werden dürfen. Kernstück der
Neuumschreibung der Zonenkonformität bildet der künftige Verzicht auf die
Unterscheidung zwischen bodenabhängiger und bodenunabhängiger Bewirtschaftung.
Als zonenkonform sollen künftig all jene neuen Bauten und Anlagen gelten, die
unabhängig von der Produktionsweise für Landwirtschaft oder Gartenbau unerlässlich
sind und im Interesse einer längerfristigen Betriebsführung erstellt werden. Damit
werden Hors-sol-Gewächshäuser und Mastbetriebe künftig gleich behandelt wie
bodenabhängige Landwirtschaft. Der Bundesrat unterstrich jedoch, dass ihr
Entwicklungspotential beschränkt bleiben solle und hielt die Kantone dazu an,
Landwirtschaftszonen weiterhin zu unterscheiden.

Als weiterer wichtiger Revisionspunkt wird die Möglichkeit eröffnet, funktionslos
gewordene Bauten zu landwirtschaftsfremden Zwecken umzunutzen. So sollen
Landwirte nicht mehr benötigte Bauernhäuser als Wohn- und Ferienhäuser nutzen
können. Möglich sind bauliche Veränderungen, um etwa Ferien auf dem Bauernhof
anbieten zu können, Kantone dürfen künftig aber auch rechtskonform zulassen, dass
leerstehende Bauernhäuser von Personen bewohnt werden, die nicht oder nicht mehr
in der Landwirtschaft tätig sind. Die Umnutzung bleibt aber auf das zum Zeitpunkt der
Bewilligungserteilung vorhandene Bauvolumen beschränkt. Mit dieser Regelung würden
auch zahlreiche ohne Bewilligung in Ferienhäuser umgebaute Rustici und Maiensässen
legalisiert. Schliesslich soll die Landwirtschaftszone für gewerbliche Nutzungen
zugänglich gemacht werden. Dabei beharrte der Bundesrat aber darauf, dass eine
gewerbliche Nutzung eng an die Landwirtschaft angelehnt sein und die gewerbliche
Tätigkeit - gemessen am Haupterwerb - von untergeordneter Bedeutung bleiben muss.
Von der Kompetenz vollständiger Zweckänderungen bestehender Gebäude für beliebige
gewerbliche Tätigkeiten in der Landwirtschaftszone, wie sie die von Adalbert Durrer
(cvp, OW) präsidierte Expertenkommission vorgeschlagen hatte, und die von
Gewerbekreisen im letztjährigen Vernehmlassungsverfahren stark kritisiert worden war,
sah er ab. 4

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 22.05.1996
EVA MÜLLER

Die Natur- und Umweltschutzverbände sowie einzelne Kantone hatten in ihren
Vernehmlassungen insbesondere die Zulassung bodenunabhängiger
Landwirtschaftsbetriebe kritisiert. Dass der Bundesrat daran festhielt, stiess auf
erneute massive Kritik der Naturschützer; sie drohten mit dem Referendum. Der
Schweizerische Bund für Naturschutz (SBN) bezeichnete die Revision als unnötig, nicht
praktikabel und nicht verfassungskonform. Die kontrollierte Öffnung der
Landwirtschaftszone für zusätzliche Bauten verletze den Verfassungsgrundsatz der
Trennung von Baugebiet und Nichtbaugebiet. In der Landwirtschaft finde mit der
Revision ein Wechsel von der Flächenbewirtschaftung zur Gebäudenutzung als
Produktionsbasis statt. Ferner entspreche der Vorschlag nicht der am 9. Juni von Volk
und Ständen getroffenen Weichenstellung, mit der man sich für eine ökologie- und
marktorientierte Landwirtschaft entschied. Die Intensivierung der Produktion
konkurrenziere die naturnah produzierenden Bauern. Die Schweizerische Stiftung für
Landschaftsschutz und Landschaftspflege (SL) warnte vor einem „Zersiedlungs-Boom“
und einer markanten Zunahme der Bautätigkeit im Nichtbaugebiet. Es drohten
hangarähnliche, charakterlose Bauten als Masthallen oder Gewächshäuser auf der
grünen Wiese. Weiter warnte der SL vor zusätzlichen Infrastrukturkosten durch eine
weitere Dezentralisierung des Wohnens. Der Schweizer Heimatschutz schliesslich sah
mit der Revision die Bemühungen des Heimatschutzes im ländlichen Raum in Frage

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 24.08.1996
EVA MÜLLER
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gestellt. 5

Als Erstrat hatte in der Frühlingssession der Ständerat die in der Vernehmlassung
umstrittene Teilrevision des Raumplanungsgesetzes (RPG) zu behandeln. Diese zielt auf
eine Lockerung der Bau- und Nutzungsvorschriften in den Landwirtschaftszonen ab. Zu
Beginn der Debatte schien sich eine starke Allianz gegen die Revision zu bilden: Willy
Loretan (fdp, AG) und Erika Forster (fdp, SG), Vertreter der Stiftung für
Landschaftsschutz und Landschaftspflege sowie Pierre Aeby (sp, FR), Vorstandsmitglied
der Konferenz kantonaler Baudirektoren, meldeten erhebliche Vorbehalte an. Während
Forster und Loretan argumentierten, dass die Revision eine kaum kontrollierbare
Bautätigkeit auf Landwirtschaftsland auslösen könne und die zonenplanmässige
Zulassung von Produktionsformen wie Hors-sol oder Intensivmast im Widerspruch zu
der vom Volk mit dem Landwirtschaftsartikel befürworteten Ökologisierung der
Landwirtschaft stehe, warnte Aeby vor der Vermischung von Landwirtschafts- und
Gewerbezonen und vor zusätzlichen Vollzugsproblemen der Kantone. Die
Landwirtschaftsvertreter behielten aber schliesslich klar die Oberhand. Einen
Rückweisungsantrag Aeby lehnte der Rat mit 27 zu 3 Stimmen ab. In der Detailberatung
folgte der Ständerat konsequent dem Bundesrat und lehnte Verschärfungen, die von
landschaftsschützerischer Seite eingebracht wurden, ab. So verwarf er mit 27 zu 4
Stimmen einen Antrag Loretan, wonach in landwirtschaftlichen Gebäuden nur dann
eine neue Wohnung eingerichtet werden darf, wenn dort schon ein Wohnteil
vorhanden ist. Mit 24 zu 2 Stimmen hiess der Ständerat die Teilrevision gut. 6

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 13.03.1997
EVA MÜLLER

In der Herbstsession kam die Revision des RPG in den Nationalrat. In diesem verlief die
Diskussion ungleich heftiger, zumal auch die Lobbies ihre Arbeit auf die grosse Kammer
konzentriert hatten. Vorab LdU/EVP, Grüne und SP opponierten der Vorlage, da diese
sowohl den Raumplanungszielen als auch der vom Bund postulierten ökologischeren
Landwirtschaftspolitik widerspreche. Im Mittelpunkt der Kritik stand dabei die
Zulassung der bodenunabhängigen Produktion. Dagegen forderten Gewerbekreise
gleich lange Spiesse für Gewerbe und Bauern und damit eine noch weitergehende
Liberalisierung in der Landwirtschaftszone. Das Plenum lehnte drei
Rückweisungsanträge schliesslich ab und trat mit 102 zu 59 Stimmen auf die Vorlage
ein. In der Detailberatung blieb nach dem Ständerat auch der Nationalrat auf der Linie
des Bundesrates. Er sanktionierte die Zulassung von bodenunabhängigen
Produktionsstätten wie Masthallen und Hors-sol ebenso wie die Angliederung eines
gewerblichen Nebenbetriebes eines Landwirts, wenn die Bauernfamilie pro Jahr
weniger als CHF 70 000 Reineinkommen erzielt und der Nebenerwerb „betriebsnah“
ist. Im Rahmen der neuen Landwirtschaftspolitik wird die bodenunabhängige Nutzung
jedoch nicht subventioniert. Das RPG hält die Kantone ausserdem dazu an,
bodenunabhängige Produktion nur dort zuzulassen, wo dies sachgerecht erscheint. Den
Maststallungen sind auch durch das Gewässerschutzrecht relativ enge Grenzen gesetzt.
Der Nebenbetrieb muss vom Bewirtschafter des landwirtschaftlichen Gewerbes selber
geleitet werden. Auch der Umnutzung von nicht mehr benutzten landwirtschaftlichen
Wohnbauten zu landwirtschaftsfremden Wohnnutzungen stimmte der Nationalrat zu,
der Umbau reiner Ökonomiegebäude bleibt dagegen untersagt. Das neue Gesetz sieht
folgende Einschränkungen vor: 1.) Der Bau darf nicht mehr benötigt werden, 2.) Die
äussere Erscheinung und die Grundstruktur müssen im wesentlichen unverändert
bleiben. Aufstockungen und Erweiterungen sind nicht möglich, 3.) Es darf keine
wesentliche Neuerschliessung nötig sein; Infrastrukturkosten liegen beim Eigentümer.

Eine gewichtige Differenz zum Ständerat schuf der Nationalrat, indem er die
Umnutzung von Wohnraum nicht auf „gut erhaltene“ landwirtschaftliche Wohnbauten
jeder Art beschränkte, wie dies Bundesrat und Ständerat vorgeschlagen hatten. Damit
würden etwa auch zusammengefallene Rustici im Tessin zum Um- und Wiederaufbau
freigegeben. Silva Semadeni (sp, GR) fand mit ihrer Forderung, die bewährte Bündner
Praxis für alle Kantone vorzuschreiben, kein Gehör. Im Kanton Graubünden muss die
Schutz- und Erhaltenswürdigkeit in einem kantonalen Inventar nachgewiesen sein,
damit leerstehende alte Agrarbauten zu Wohnungen oder Ferienhäusern
umfunktioniert werden dürfen. Dafür obsiegte mit 84 zu 51 Stimmen ein Antrag der
Kommissionsmehrheit, wonach vollständige Zweckänderungen von Bauten zulässig
sind, wenn diese vor dem 1. Januar 1980 erstellt worden sind. Damit wären alle vor 1980
erstellten Bauten von den Regeln ausgenommen, welche die Raumplanung (das
Raumplanungsgesetz trat am 1.1.1980 in Kraft) dem Bauen und Umbauen auferlegt.
Vergeblich wehrte sich die Kommissionsminderheit gegen diese Privilegierung von

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 13.10.1997
EVA MÜLLER
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älteren Gebäuden, und Bundesrat Arnold Koller warnte davor, dass ein vor 1980
gebautes Landwirtschaftsgebäude so vollständig für gewerbliche Zwecke umgenutzt
werden könnte, was dem verfassungsrechtlichen Trennungsgrundsatz von
Landwirtschaftszone und Wohn- und Gewerbezone widerspreche. Immerhin lehnte der
Nationalrat mit 91 zu 76 Stimmen einen Antrag Schmid (svp, BE) ab, der zulassen wollte,
dass landwirtschaftsfremde Wohnnutzungen mit einer kleingewerblichen Nutzung
verbunden werden können. Auch andere Vorstösse zur Erweiterung der gewerblichen
Nebenerwerbsmöglichkeiten der Landwirte kamen nicht durch: Ein Antrag Hasler (svp,
AG) auf Streichung des Kriteriums der Betriebsnähe wurde ebenso abgelehnt wie ein
Antrag Vallender (fdp, AR), der auf die Festlegung einer Einkommensschwelle verzichten
wollte. Auf der Strecke blieben auch Korrekturversuche der Landschaftsschützer: Lili
Nabholz (fdp, ZH), Präsidentin der Schweizerischen Stiftung für Landschaftsschutz und
Landschaftspflege, kam mit ihrer Forderung, die Bewohner der zweckentfremdeten
Bauernbauten wenigstens zur Landschaftspflege des umliegenden Landes zu
verpflichten, nicht durch. Ein Minderheitsantrag der Kommission, der mit zusätzlichen
Auflagen die bodenunabhängige Produktion weiter einschränken wollte, scheiterte
ebenfalls.

Die Schlussabstimmung von 80 zu 63 Stimmen bei 10 Enthaltungen zeigte, dass die
Unzufriedenheit von Landschaftsschutzkreisen und Kleinbauern sowie Teilen des
Gewerbes über das revidierte Raumplanungsgesetz gross ist. Grüne, die Schweizerische
Vereinigung zum Schutz der kleinen und mittleren Bauern (VKMB) und
Landschaftsschützer kündigten noch vor der Differenzbereinigung das Referendum
gegen die RPG-Revision an. 7

Angesichts der breiten Opposition unternahm die ständerätliche Kommission für
Umwelt, Raumplanung und Energie (Urek) im November einen Versuch zur Rettung der
Vorlage. Namentlich schlug sie vor, den vom Nationalrat erteilten Freipass für die
Zweckentfremdung alter, das heisst vor 1980 erstellter Gebäude wieder zu streichen.
Auch beim sogenannten Rustico-Artikel fasste sie das RPG wieder etwas enger, indem
sie daran festhielt, dass nur «gut erhaltene» Bauten landwirtschaftsfremd als
Wohnraum umgenutzt werden dürfen. Der Ständerat folgte seiner Kommission in
diesen beiden Punkten in der Wintersession. Ein Minderheitsantrag Leumann (fdp, LU),
die eine Lanze für das Gewerbe generell brechen und es auch zugezogenen Personen
ohne Beziehung zur Landwirtschaft erlauben wollte, in ihren neu erworbenen
Bauernhäusern eine kleingewerbliche Tätigkeit auszuüben (etwa ein Photostudio),
wurde mit 21 gegen 11 Stimmen abgelehnt. 8

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 10.12.1997
EVA MÜLLER

Nachdem die Teilrevision des Raumplanungsgesetzes, das auf eine Lockerung der Bau-
und Nutzungsvorschriften in den Landwirtschaftszonen abzielt, im vergangenen Jahr in
beiden Räten behandelt worden war, mussten einige Differenzen zwischen den beiden
Räten bereinigt werden. Umstritten war das Ausmass der Umnutzungen von
landwirtschaftlich genutzten Gebäuden, die durch den Strukturwandel in der
Landwirtschaft überflüssig geworden sind. Der Ständerat hatte angesichts der breiten
Opposition einen Versuch zur Rettung der Vorlage unternommen, indem er den vom
Nationalrat erteilten Freipass für die Zweckentfremdung alter, das heisst vor 1980
erstellter Gebäude wieder strich, um insbesondere eine freie Umnutzung von Wohn- in
Gewerbebauten zu verhindern. Der Nationalrat lehnte in der Frühjahrssession den
Antrag einer linken Kommissionsminderheit ab, bei der Zweckänderung zonenwidrig
erstellter Bauten dem Ständerat zu folgen. Statt dessen stimmte er in dieser Frage dem
Vermittlungsantrag Schmid (svp, BE) mit 101 zu 50 Stimmen zu und übernahm die etwas
restriktivere Bestimmung, wonach eine vollständige Zweckänderung von altrechtlich
erstellten Gebäuden nicht generell, sondern nur bei gewerblich genutzten Bauten und
Anlagen möglich sei. Die Voraussetzungen soll der Bundesrat im Verordnungsrecht
näher regeln. Bundesrat Koller nannte als Leitplanken die Verbote von erheblichen
Änderungen an der Bausubstanz und von substantiellen Verbesserungen der
bestehenden Gebäudeerschliessung. Bei der zweiten umstrittenen Differenz, dem
sogenannten Rustico-Artikel, den der Ständerat etwas enger gefasst hatte, indem nur
«gut erhaltene» Bauten landwirtschaftsfremd als Wohnraum umgenutzt werden dürfen,
drehte sich der Streit um die Bezeichnung «gut erhalten». Der Nationalrat folgte seiner
Kommissionsmehrheit, die vorschlug, dass die zur zonenfremden Wohnnutzung
vorgesehenen Bauten «in ihrer Substanz» erhalten sein müssten. Nach Definition von
Bundesrat Koller setzte eine solche Umnutzung voraus, dass die wichtigen Gebäudeteile
in gutem Zustand und nur teilweise erneuerungsbedürftig sein müssen. Der Ständerat

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 09.07.1998
URS BEER
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schloss sich in der zweiten Differenzbereinigung stillschweigend und oppositionslos
diesen Entscheiden an. In der Schlussabstimmung wurde die Teilrevision des
Raumplanungsgesetzes mit 104:60 bzw. 38:3 verabschiedet.

Schon während den Beratungen im Parlament hatten Grüne, kleinere und mittlere
Bauern (VKMB) sowie Landschaftsschützer das Referendum gegen die RPG-Revision
angedroht. Noch vor der Schlussabstimmung bestätigte Fraktionssprecherin Teuscher
(gp, BE) die Absicht der Grünen, das Referendum zu ergreifen, da ihnen die Änderung
des Raumplanungsgesetzes im Sinne der Öffnung der Landwirtschaftszone für
betriebsnahe Nebengewerbe, für bodenunabhängige Produktion und für Wohnzwecke
zu weit gehe. Die Gegnerschaft kritisierte die Aufhebung der Grenze zwischen Bauzone
und Landwirtschaftszone und befürchtete einen Schub an Landschaftszerstörung.
Zudem würde die Revision des RPG die Bemühungen für eine ökologische
Landwirtschaft unterlaufen. Auf der Verliererseite stünden nebst der Landschaft und
der Landwirtschaft auch das bestehende Gewerbe, das von Betrieben konkurrenziert
würde, welches von billigem Boden aus mit ungleich langen Spiessen arbeiten könnte,
sowie alle Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, die für neue Infrastrukturen und die
negativen Folgen der Intensivlandwirtschaft aufzukommen hätten. Das Referendum
wurde nebst der Grünen Partei von folgenden Organisationen getragen: VKMB, Pro
Natura, Schweizer Heimatschutz, Schweizer Vogelschutz, IG Boden, WWF sowie
Hausverein Schweiz. Das Referendumskomitee «zum Schutz des ländlichen Raumes»
reichte am 9. Juli bei der Bundeskanzlei rund 57'000 Unterschriften ein. 9

Am 7. Februar stimmte das Volk über die Revision des Raumplanungsgesetzes ab,
gegen welche die GP und Umweltschutzorganisationen das Referendum ergriffen
hatten. Die drei bürgerlichen Parteien FDP, CVP und SVP stellten sich auf die Seite der
Bauern und befürworteten, dass die Landschaft ausserhalb der Bauzone intensiver
genutzt werden kann. Mit der Ja-Parole unterstützten auch der SGV und der Vorort die
Revision. Der übermässige Schutz der Landschaft sollte in den Augen der Befürworter
der wirtschaftlichen Initiative der Bauern nicht mehr im Wege stehen. Den Gegnern
stach hingegen die Gefahr vor einer Zersiedelung der Landschaft ins Auge. SP, Grüne
und Umweltschutzverbände wehrten sich gegen die Zulassung von bodenunabhängigen
Masthallen und Hors-sol-Gewächshäusern in der Landwirtschaftszone. In ihren Augen
würden ausserdem kleinere und Bergbauernbetriebe nicht mehr konkurrenzfähig
produzieren können. Entgegen der nationalen Parole schlugen sich die FDP Thurgau, Uri
und St. Gallen, die SVP Jura und die CVP Aargau auf die Seite der Gegner. Auch die
Gewerbeverbände Zürichs und Graubündens plädierten entgegen ihrer nationalen
Organisation für ein Nein. Ihre Parole war allerdings nicht von
Landschaftsschutzargumenten motiviert, sondern von der Angst vor
Konkurrenzvorteilen für Landwirte, welchen es mit der Reform ermöglicht würde,
nebenbei einen Gewerbebetrieb zu führen.

An der Urne hiess das Schweizer Stimmvolk die Teilrevision mit 55,9% Ja-Stimmen gut.
Die Kantone Basel-Land, Glarus, Schaffhausen und besonders deutlich der Kanton
Appenzell Innerrhoden (39,7% Ja-Stimmen) wiesen die Vorlage ab.
Überdurchschnittlich grosse Zustimmung erhielt die Vorlage in den Kantonen Luzern,
Zug, Freiburg, Tessin, Waadt und Wallis.

Revision des Bundesgesetzes über die Raumplanung (RPG) 
Abstimmung vom 7. Februar 1999

Beteiligung: 38,0%
Ja: 952'482 (55,9%)
Nein: 750'130 (44,1%)

Parolen:
– Ja: FDP (3*), CVP (1*), SVP (1*), LP, FP, Lega, EDU; SBV, Vorort, SGV, Schweizerischer
Tourismus-Verband.
– Nein: SP (1*), GP, LdU, EVP, PdA, SD (1*); SGB, SGU, WWF, Pro Natura, Heimatschutz,
Baumeisterverband.
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen 10
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Eine nach der Abstimmung durchgeführte Befragung (Vox-Analyse) ergab, dass
Personen, welche einer der drei bürgerlichen Bundesratsparteien nahestehen, die
Vorlage mit Stimmenanteilen zwischen 65% (svp) und 76% (cvp) angenommen hatten.
Knapp dagegen sprachen sich die Sympathisanten der SP und die Mitglieder von
Umweltschutzorganisationen aus (je 46%). Französisch- und Italienischsprachige
votierten überdurchschnittlich stark für die Revision, hingegen spielte es für den
Entscheid keine Rolle, ob jemand in einer Stadt oder auf dem Land wohnt. Das
wichtigste Argument für die Befürworter waren die erhofften Vorteile für die
Landwirtschaft, die Gegner gaben hauptsächlich allgemeine umweltschutzpolitische
Gründe an. 11
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